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 Veröffentlicht am 26.05.2021

Norm

StVO §19 Abs4

Rechtssatz

Die Zusatztafel, die einen besonderen Verlauf einer Straße mit Vorrang darstellt (§ 54 Abs 5 lit e StVO), beschränkt den

Schutzzweck des Vorrangzeichens auf die Benützer der Straße mit Vorrang.Die Zusatztafel, die einen besonderen

Verlauf einer Straße mit Vorrang darstellt (Paragraph 54, Absatz 5, Litera e, StVO), beschränkt den Schutzzweck des

Vorrangzeichens auf die Benützer der Straße mit Vorrang.
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